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Fakten muß der AWG-Vorstand in 
seiner Stellungnahme exakt anfüh
ren, damit sie das Gericht bei der 
Prüfung aller Kriterien für die Ent
scheidung über die Ehewohnung ge
mäß § 34 FGB mit berücksichtigen 
kann.
2. Abschnitt IV des AWG-Mustersta- 
tuts regelt, welche Eigenleistungen 
die Mitglieder im Zusammenhang mit 
ihrem Beitritt zur AWG aufzubrin
gen haben. Das sind die Beitrittsge
bühr von 10 M, die Genossenschafts
anteile und die Arbeitsleistungen. Die 
Arbeitsleistungen gehen in den un
teilbaren Fonds der Genossenschaft 
ein und sind Genossenschaftsvermö
gen. Das Mitglied hat aus den aufge
brachten Arbeitsleistungen keinen 
Anspruch gegen die AWG auf eine 
finanzielle Abgeltung bzw. auf Ge
genleistung oder Rückzahlung 
(Abschn. IV Buchst. B Ziff. 3 des Mu
sterstatuts).
Bei der Beendigung der ehelichen 
Vermögensgemeinschaft von AWG- 
Mitgliedern im Zusammenhang mit 
dar Ehescheidung unterliegen also le
diglich die Genossenschaftsanteile, die 
entsprechend der Wohnungsgröße un
terschiedlich hoch sind, der Vertei
lung nach § 39 FGB. In diesem Zu
sammenhang ist zu prüfen, ob u. U. 
ein Ehegatte bereits vor der Ehe
schließung allein Mitglied der Ge
nossenschaft war und demzufolge 
auch die finanziellen Leistungen für 
die AWG allein erbracht hat oder ob 
beide Ehegatten gleichzeitig Mitglied 
geworden sind und gemeinsam die 
finanziellen Leistungen erbracht ha
ben.

Darüber hinaus kann es auch so sein, 
daß ein Ehegatte zunächst allein Mit
glied wurde und mit der Einzahlung 
der Anteile ber eits begonnen hat und 
daß nach der Eheschließung die rest
lichen finanziellen Leistungen für die 
AWG von beiden Ehegatten gemein
sam erbracht werden. In diesen Fäl
len besteht bezüglich der AWG-An- 
teile sowohl Alleineigentum als auch 
gemeinsames Eigentum der Ehegat
ten. Diesen Umständen muß bei der 
Vermögensverteilung der Ehegatten 
im Ehescheidungsverfahren Rechnung 
getragen werden.
Da sich im Regelfall die Ehegatten 
über das zu teilende Vermögen selbst 
einigen, gehen die AWG-Vorstände 
davon aus, daß diese Einigung auch 
die finanziellen Leistungen für die 
Genossenschaft umfaßt. Sie fordern 
deshalb eine von beiden geschiedenen 
Ehegatten Unterzeichnete schriftliche 
Erklärung darüber, wem die für die 
AWG erbrachten finanziellen Lei
stungen zuzurechnen sind. Wird eine 
solche Erklärung dem Vorstand nicht 
vorgelegt, so muß dieser davon aus
gehen, daß dasjenige Mitglied, wel
ches nach der Ehescheidung neu mit 
Wohnraum zu versorgen ist, wie ein 
neu aufzunehmendes Mitglied zu be
handeln ist und demzufolge auch die 
finanziellen Leistungen für die Ge
nossenschaft neu zu erbringen hat. 
Diese Leistungen umfassen sowohl die 
Beitrittsgebühr von 10 M als auch die 
Genossenschaftsanteile und die Ar
beitsleistungen, deren Höhe sich nach 
der Größe der neu zuzuweisenden 
Genossenschaftswohnung richtet.

HERBERT MAHNERT, Justitiar
im Kombinat VEB Funkwerk Erfurt

Zur Zuständigkeit des Kieisgeriichts 
in Vollstreckungssachen
Nach § 93 Abs. 1 ZPO ist für die 
in der DDR vorzunehmende Voll
streckung einer gerichtlichen Ent
scheidung oder Einigung aus Zivil-, 
Familien- oder Arbeitsrechtssachen 
stet:; das Kreisgericht zuständig, bei 
dem das Verfahren in erster Instanz 
durchgeführx wurde oder das eine 
Entscheidung eines gesellschaftlichen 
Gerichts, ein Urteil, eine Kostenent
scheidung oder einen Kortenfestset- 
zungsbesehluß eines ausländischen 
Gerichts, einen Schiedsspruch oder 
eine Einigung vor einem Schiedsge
richt für vollstreckbar erklärt hat 
(vgl. §§89, 195 ff. ZPO, §27 der VO 
über das schiedsgerichtliche Verfah
ren vorn 18. Dezember 1975 [GBl. 1973 
I ft. 8]). Das trifft auch auf die Voll
streckung von gerichtlichen Zah
lungsaufforderungen sowie von zivil
oder arbeitsrechtlichen Entscheidun
gen zu, die gemäß § 242 Alis. 5 StPO 
in einem Strafverfahren ergangen 
sind. Diese Zuständigkeitsregelung 
entspricht der in § 2 Abs. 2 Satz 2 
ZPO festgelegten Verantwortlichkeit 
der Gerichte für die Vollstreckung 
ihrer Entscheidungen.
Gibt es ein solches erstinstanzliches 
Kreisgericht nicht, weil der Voll
streckungstitel aus einem vor einem 
Bezirksgericht in erster Instanz 
durchgeführten Verfahren oder nicht

aus einem vor einem Gericht der 
DDR durchgeführten Verfahren her
rührt (vgl. §§ 47, 88 Abs. 1 Ziff. 4 und 
5, 195 Abs. 1 ZPO), dann ist das Kieis- 
gericht für die Vollstreckung .zustän
dig, in dessen Gebiet der Schuldner 
zur Zeit der Einreichung des Antrags 
auf Vollstreckung seinen Wohnsitz 
hat.
Das nach diesen Bestimmungen für 
die Vollstreckung zuständige Kreis
gericht bleibt grundsätzlich auch zu
ständig, wenn der Schuldner seinen 
Wohnsitz in ein anderes Kreisgebiet 
verlegt, sofern kein Grund dafür be
steht, eine bereits laufende Vollstrek- 
ki.ng oder einen erst nach de n Wohn
sitzwechsel gestellten Vollstreckungs
antrag des Gläubigers an das für den 
(neuen) Wohnsitz des Schuldners zu
ständige Kreisgericht zu verweisen. 
Stellt der Gläubiger — aus welchem 
Grunde auch immer — seinen Voll- 
st-eckungsantrag bei einem anderen 
als dem nach § 93 Abs. 1 ZPO zu
ständigen Kreisgericht, dann muß 
dieses in entsprechender Anwendung 
des § 26 Abs. 1 ZPO den Antrag an 
das zuständige Kreisgericht abgeben, 
ohne in der Sache selbst tätig zu wer
den.
Durch § 93 Abs. 3 ZPO ist als A u s 
n a h m e f a l l  eine V e r w e i s u n g  
an das für den (neuen) Wohnsitz des

Schuldners zuständige Kreisgericht 
mit b i n d e n d e r  W i r k u n g  für 
dieses Kreisgericht dann zugelassen, 
wenn diese Verweisung im „Inter
esse einer schnellen und sachgemä
ßen Verwirklichung“ des Vollstrek- 
kungstitels erforderlich ist. Kann die 
Vollstreckung vom Kreisgericht am 
Wohnsitz des Schuldners weder 
schneller noch sachgemäßer durch
geführt werden als vom zuständigen 
Gericht, hat eine Verweisung zu un
terbleiben.
Die Notwendigkeit der Einholung 
von Auskünften über den Schuldner 
gemäß § 95 Abs. 3 und 4 ZPO begrün
det allein eine Verweisung nicht. Er
folgt trotzdem eine Verweisung, ist 
die Rückgabe an das verweisende 
Gericht nicht zulässig, da die Ver
weisung — obwohl sie nicht durch 
Beschluß vorgenommen wird — bin
dende Wirkung hat.
Eine Weiterverweisung an das für 
den (neuen) Wohnsitz des Schuldners 
zuständige Gericht ist nur dann zu
lässig, wenn z. B. an ein f ü r '  den 
Wohnsitz des Schuldners gar nicht 
zuständiges Kreisgericht verwiesen 
wurde oder wenn der Schuldner spä
ter erneut seinen Wohnsitz wechselt 
und die Verweisungsvoraussetzun
gen vorliegen. Diese sind im Regel
fall nur dann gegeben, wenn eine 
Forderungspfändung und eine Voll
streckung in bewegliche Sachen, 
Grundstücke oder Gebäude nicht 
möglich ist,, weil pfändbare Vermö
genswerte durch das vollstreckende 
Kreisgericht auch nicht durch ein Er
suchen um Vollstreckungshilfe (§ 93 
Abs. 2 ZPO) festgestellt werden kön
nen und es hierzu eingehender Er
mittlungen — z. B. durch Verneh
mung des Schuldners (§ 95 Abs. 1 und 
2 ZPO) — bedarf, die am Wohnsitz 
des Schuldners schneller und zweck
mäßiger erfolgen können, oder wenn 
die Gesamtvollstreckung erforderlich 
wird (§1 Abs. 3 GesVollstrVO).
Es entspricht den Grundsätzen 
der kameradschaftlichen Zusammen
arbeit, wenn der verweisende Sekre
tär in seiner Verfügung zum Aus
druck bringt, weshalb er die Verwei
sung für erforderlich hält, weil da
durch der zuständig werdende Sekre
tär Hinweise für die weitere Bearbei
tung der Sache erhält.
Eine Verweisung sollte immer dann 
erfo’gen., wenn der Sekretär des Ge
richts am Wohnsitz des Schuldners 
darum ersucht, weil er eine einheit
liche Bearbeitung mehrerer gegen 
den Schuldner laufender Vollstrek- 
kungen anstrebt.
Weiterhin wird eine Verweisung 
eines Vollstreckungsantrags an das 
für den Wohnsitz des Schuldners zu
ständige Kreisgericht dann als im 
Interesse der besseren Erledigung 
liegend an cusehen sein, wenn bei 
einem Gericht — zumeist bei dem 
Kreisgericht in der Bezirksstadt — 
viele Vollstreckungsanträge deshalb 
gestellt werden, weil dieses Gericht 
am Sitz des Gläubigers auf Grund 
einer allgemein vereinbarten oder 
gegebenen Zuständigkeit viele Voll
streckungstitel gegen Schuldner er-
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